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▼B

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 29. April 2004

zur Änderung der Anhänge I, II und III der Entscheidung 2003/
858/EG zur Festlegung der Veterinärbedingungen und Veterinärbe-
scheinigungen für die Einfuhr von zu Zuchtzwecken bestimmten
lebenden Fischen, ihren Eiern und Gameten und von zum Verzehr

bestimmten lebenden Zuchtfischen und ihren Erzeugnissen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 1680)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2004/454/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/67/EWG des Rates vom 28. Januar 1991
betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung
von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur (1), insbesondere
auf Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 21 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Entscheidung 2003/858/EG der Kommission (2) sind die
Tiergesundheitsanforderungen und Musterbescheinigungen für
die Einfuhr von zu Zuchtzwecken bestimmten lebenden Fischen,
ihren Eiern und Gameten und von zum Verzehr bestimmten
lebenden Zuchtfischen und ihren Erzeugnissen aus Drittländern
bzw. Teilen von Drittländern festgelegt.

(2) Mit der Entscheidung 2004/453/EG der Kommission vom
29. April 2004 mit Maßnahmen zur Durchführung der Richtlinie
91/67/EWG des Rates hinsichtlich bestimmter Zuchtfischseu-
chen (3) wurden Dänemark, Finnland, Irland, Schweden und dem
Vereinigten Königreich für bestimmte Seuchen gemäß Anhang A
Spalte 1 Liste III der Richtlinie 91/67/EWG zusätzliche Garantien
gewährt.

(3) Diese Garantien sollten auch für Einfuhren lebender Fische aus
Drittländern gelten. Die Anhänge I, II und III der Entscheidung
2003/858/EG sollten daher geändert werden, um diesen
zusätzlichen Garantien Rechnung zu tragen.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für
die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 2003/858/EG wird wie folgt geändert:

1. Anhang I erhält die Fassung von Anhang I dieser Entscheidung.

2. Anhang II erhält die Fassung von Anhang II dieser Entscheidung.

3. Anhang III erhält die Fassung von Anhang III dieser Entscheidung.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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(1) ABl. L 46 vom 19.2.1991, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 806/2003 (ABl. L 122 vom 16.5.2003, S. 1).

(2) ABl. L 324 vom 11.12.2003, S. 37.
(3) ABl. L 156 vom 30.4.2004, S. 5. Berichtigung im ABl. L 202 vom 7.6.2004,

S. 4.
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Brüssel, den 29. April 2004
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▼C1
ANHANG I

‚ANHANG I

Gebiete, aus denen die Einfuhr zu Zuchtzwecken von bestimmten Arten lebender Fische, ihrer
Eier und Gameten in die Europäische Gemeinschaft (EG) zugelassen ist

Land Territorium Spezifische Anforderungen (1)

Anmerkungen (2)ISO-
Co-
de

Name
Co-
de

Ab-
gre-
nzu-
ng

VH-
S

IHN SVC BKD IPN
G.

sala-
ris

AL Albanien

AU Australie-
n

BR Brasilien Nur Karpfen

BG Bulgarien

CA Kanada

CL Chile

CN Volksrep-
ublik
China

Nur Karpfen

CO Kolumbi-
en

Nur Karpfen

CG Kongo Nur Karpfen

HR Kroatien

MK
(3)

Ehemali-
ge
Jugoslaw-
ische
Republik
Mazedon-
ien

Nur Karpfen

ID Indonesi-
en

IL Israel

JM Jamaika Nur Karpfen

JP Japan Nur Karpfen

MY Malaysia
(Halbins-
el, nur
West-
Malaysia)

Nur Karpfen

NZ Neuseela-
nd

RU Russische
Föderati-
on

SG Singapur Nur Karpfen

ZA Südafrika

LK Sri Lanka Nur Karpfen

TW Taiwan Nur Karpfen

TH Thailand Nur Karpfen

TR Türkei
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▼C1

Land Territorium Spezifische Anforderungen (1)

Anmerkungen (2)ISO-
Co-
de

Name
Co-
de

Ab-
gre-
nzu-
ng

VH-
S

IHN SVC BKD IPN
G.

sala-
ris

US Vereinigt-
e Staaten

(1) ‚Ja‘ bzw. ‚Nein‘ angeben, wenn der ausgewiesene Zuchtbetrieb, das Küsten- oder das Binnenwassergebiet von der
zuständigen Zentralbehörde des Ausfuhrlandes als Gebiet zugelassen ist, das auch die besonderen Tiergesund-
heitsbedingungen für die Einfuhr in Gemeinschaftsgebiete und Gemeinschaftsbetriebe mit in Bezug auf Virale
Hämorrhagische Septikämie (VHS) und Infektiöse Hämatopoetische Nekrose (IHN) genehmigtem Programm
oder anerkanntem Gesundheitsstatus und mit zusätzlichen Garantien hinsichtlich der Frühlingsvirämie des
Karpfens (SVC), der Baktieriellen Nierenerkrankung (BKD), der Infektiösen Pankreasnekrose (IPN) und/oder
Gyrodactylus salaris (G. salaris) erfüllt.

(2) Kein Eintrag bedeutet, dass die Einfuhr unbeschränkt erfolgen kann. Darf ein Land oder ein Gebiet nur bestimmte
Arten und/oder Eier oder Gameten ausführen, so sollte in dieser Spalte die betreffende Art angegeben und/oder
ein Eintrag wie z. B. ‚nur Eier‘ gemacht werden.

(3) Vorläufiger Code ohne Auswirkungen auf die endgültige Bezeichnung des Landes, die nach Abschluss der
laufenden Verhandlungen bei den Vereinten Nationen festgelegt wird.‘
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▼C1
ANHANG II

‚ANHANG II
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▼C1
ANHANG III

‚ANHANG III

Erläuterungen

(a) Die Transportbescheinigungen werden von den zuständigen Behörden
des Ausfuhrlandes unter Berücksichtigung des Verwendungszwecks der
Fische nach ihrer Ankunft in der EG nach den in den Anhängen II, IV
oder V dieser Entscheidung vorgesehenen Mustern ausgestellt.

(b) Je nach Gesundheitsstatus des Bestimmungsortes im EG-Mitgliedstaat in
Bezug auf Virale Hämorrhagische Septikämie (VHS), Infektiöse Häma-
topoetische Nekrose (IHN), Frühlingsvirämie des Karpfens (SCV),
Bakterielle Nierenerkrankung (BKD), Infektöse Pankreasnekrose (IPN)
und Gyrodactylus salaris (G. salaris) wird die Bescheinigung um die
entsprechenden spezifischen zusätzlichen Anforderungen ergänzt.

(c) Das Bescheinigungsoriginal besteht aus einem einzelnen Blatt, beidseitig
bedruckt oder, soweit mehr Text erforderlich ist, so formatiert, dass alle
erforderlichen Seiten ein einheitliches, zusammenhängendes Ganzes
bilden.

Die Bescheinigung trägt am Seitenkopf rechts die Angabe ‚Original‘ und
die von der zuständigen Behörde zugeteilte Codenummer. Die Seiten
sind als Seite … (Seite 1, 2, 3 usw.) von … (Gesamtseitenzahl) zu
nummerieren

(d) Das Bescheinigungsoriginal und die in der Musterbescheinigung
genannten Etikette sind in mindestens einer der Amtssprachen des
Bestimmungsmitgliedstaates auszustellen. Die Mitgliedstaaten können
jedoch, wenn dies für erforderlich gehalten wird, andere Sprachen
zulassen, soweit eine offizielle Übersetzung beiliegt.

(e) Das Bescheinigungsoriginal ist am Tag des Verladens der Sendung von
einem von der zuständigen Behörde bevollmächtigten amtlichen
Kontrolleur auszufüllen, abzustempeln und zu unterzeichnen. Dabei trägt
die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats dafür Sorge, dass die
angewandten Bescheinigungsvorschriften den diesbezüglichen
Vorschriften der Richtlinie 96/93/EG des Rates gleichwertig sind.

Unterschrift und Amtssiegel (ausgenommen Prägestempel) müssen sich
farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung absetzen.

(f) Werden der Bescheinigung zwecks Identifizierung der die Sendung
ausmachenden Waren weitere Seiten hinzugefügt, so gelten auch diese
als Teil des Bescheinigungsoriginals, und jede einzelne dieser Seiten
muss mit Unterschrift und Stempel des bescheinigungsbefugten
amtlichen Kontrolleurs versehen sein.

(g) Das Bescheinigungsoriginal muss die Sendung bis zur Ankunft am
Bestimmungsort begleiten.

(h) Die Bescheinigung gilt ab dem Tag ihrer Ausstellung für die Dauer von
zehn Tagen. Im Fall des Schiffstransports wird die Gültigkeitsdauer um
die Dauer der Beförderung an Bord verlängert.

(i) Die Fische, ihre Eier und Gameten werden nicht zusammen mit anderen
Fischen, Eiern und Gameten befördert, die einen niedrigeren Gesund-
heitsstatus aufweisen. Sie dürfen ferner nicht unter Bedingungen
befördert werden, die ihren Gesundheitszustand beeinträchtigen könnten.

(j) Das mögliche Vorhandensein von Krankheitserregern im Wasser ist für
die Bestimmung des Gesundheitszustands lebender Fische, Eier und
Gameten relevant. Der die Bescheinigung ausstellende Beamte
berücksichtigt daher Folgendes: ‚Herkunftsort‘ sollte der Standort des
Zuchtbetriebs sein, in dem die Fische, Eier oder Gameten aufgezogen
wurden, bis sie die für die unter diese Bescheinigung fallende Sendung
maßgebliche Handelsgröße erreicht haben.‘
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